




Wenn du mit vielen Freunden gemeinsam
feierst, könnt ihr folgendes Spiel spielen:

Ein Kind (abwechseln) ist Spielführer und
gibt Kommandos wie: „Hände zusammen“,

„Schultern zusammen“ oder „Oberschenkel
zusammen“ und so weiter. Daraufhin müssen

jeweils zwei Kinder an den
genannten Körperstellen wie durch
Magnete angezogen zusammenhal-
ten bis ein neues Kommando
kommt. Besonders lustig ist es, wenn
dabei Musik läuft und getanzt wird.

Wer feiert, wird auch mal hungrig.
Hier findest du Rezepte: Alles lecker - von süß bis herzhaft

www.familie.de/kind/fasching/artikel/4-rezepte-fuer-karneval

Kostüm gesucht?
www.hoppsala.de > Freizeit und Feste
> Feste und Feiern >“Karneval“

Linktipps

Stelle Augen, Ohren und
Nase „auf Empfang“, dann

entdeckst du jetzt, wenn
die Natur wieder
erwacht, ganz viel. In
einem Natur-Tagebuch

kannst du deine
Beobachtungen zu den verschiede-

nen Jahreszeiten in Form von
Fotografien, Texten oder
Zeichnungen festhalten.
Besonders lebendig wird
dein Buch, wenn du kleinere
Fundstücke (z.B. getrocknete

Blüten oder Blätter)
mit aufnimmst!

Am 19. Februar beginnen dieses Jahr die „tollen Tage“. „Alaaf!“ oder
„Helau!“? Das ist die Frage, denn von Region zu Region sind die
Bräuche sehr unterschiedlich. An einigen Orten wollen die Menschen
mit Besen und lautem Glockengeläut den
Winter mit seinen bösen Geistern vertreiben.
Andernorts zählen Straßenumzüge mit aufwen-
dig gestalteten Wagen zu den Höhepunkten. Am
Aschermittwoch ist die „fünfte Jahreszeit“ vorbei und die 40-tägige
Fastenzeit bis Ostern beginnt.

Das Jahr im Blick

Die fünfte Jahreszeit

Äpfel waschen, Kerngehäuse herausstechen sowie
Stielansätze und Blüten entfernen. Äpfel in etwa ein
Zentimeter dicke Ringe schneiden. Die Ringe in (fertigen)
Pfannkuchenteig tauchen und in einer Pfanne mit Butter
von beiden Seiten backen, bis der Teig leicht gebräunt ist.
Dazu passt Vanillesoße.

Lass dir beim Schneiden und
Ausbacken von einem

Erwachsenen helfen!

Apfelringe im
Teigmantel

Magnetwirkung

KATER MORITZ
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❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ■ gesundheit

Gibt es in der landwirtschaftlichen 
Krankenversicherung besondere 
Regelungen im Vergleich zur
übrigen gesetzlichen Kranken-
versicherung?
Eine Besonderheit ist zu beachten:
Einkommen des Ehegatten aus 
einem gegenwärtig oder früher ge­
meinsam bewirtschafteten landwirt­
schaftlichen Unternehmen bleiben 
unberücksichtigt! Deshalb kann 
z. B. die Ehefrau eines Altenteilers, 
die Eigentümerin der ehemals selbst 
bewirtschafteten Flächen ist,  Pacht­
einnahmen in unbeschränkter Höhe 
erzielen, ohne dass dies Auswir­
kungen auf ihre beitragsfreie Famili­
enversicherung hat.

Eine Familienversicherung für Ehe­
gatten und für Kinder des Stammver­
sicherten ist jedoch ausgeschlossen, 
wenn das sogenannte Gesamtein­
kommen regelmäßig 360 Euro (2009) 
monatlich übersteigt. Dieser Grenz­
betrag erhöht sich auf 400 Euro, wenn 
auch Einkünfte aus einem Minijob zu 
berücksichtigen sind.
Deshalb werden z. B. Einkünfte aus 
einer selbstständigen Tätigkeit, aus 
einer Beschäftigung, aber auch Zin­
sen und Miet-/Pachteinnahmen sowie 
sonstige Einnahmen, wie laufende 
Lebensversicherungen berücksich­
tigt. Entscheidend sind der regelmä­
ßige Bezug und die Tatsache, dass 
diese Einkünfte auch steuerrechtlich 
so zu bewerten sind.

Welche Einkommensarten werden 
berücksichtigt?
Die Einkommensverhältnisse sind 
individuell sehr unterschiedlich. Aus 
Sicht einer familienversicherten Ehe­
frau (für familienversicherte Kinder 
und Ehemänner gilt Entsprechendes) 
wären beispielsweise die im Infokas­
ten aufgeführten Erwerbsquellen bei 
der Ermittlung des Gesamteinkom­
mens zu berücksichtigen.

Wie wird das Einkommen
berechnet?
Die Berechnung des regelmäßigen 
Gesamteinkommens kann im Einzel­
fall durchaus kompliziert sein. Und: 
Die unterschiedlichen Einkünfte dür­
fen zusammen die Einkommensgren­
ze von 360 Euro bzw. 400 Euro mo­
natlich nicht übersteigen! Es muss 
also eine Addition unterschiedlicher 
Einkünfte erfolgen. Das kann indivi­

Beitragsfrei
Wann ist die Familie

mitversichert?
In der Mitgliederzeitschrift wurde öfter über den umfassenden
Versicherungsschutz für Familienangehörige berichtet. Für diesen sind
Einkommensgrenzen entscheidend. LSV kompakt hat nachgefragt.

was zählt zum
gesamteinkommen?

Gesamteinkommen = Summe der 
Einkünfte im Sinne des Steuer-
rechts, d. h. es sind alle Einkom-
mensarten im steuerlichen Sinne zu 
berücksichtigen. Werbungskosten 
werden dabei auch bei Prüfung der 
Familienversicherung abgezogen. 
Zum Einkommen gehören beispiels-
weise:
n �E innahmen aus einem Hofcafe;
n �E innahmen aus einer Beschäfti-

gung;
n �Z ins-, Miet-, Pachteinnahmen;
n � laufende Lebensversicherungen.

Die genaue Definition der möglichen 
einkommensrelevanten Einnahmen 
kann im Internet unter www.lsv.de 
nachgelesen werden.

LSV-info
Die Fragen beantwortete Andreas 
Sandig, Mitglied der Fachgruppe des 
Spitzenverbandes zu Versicherung, 
Mitgliedschaft und Beitrag.

duell dazu führen, dass nur geringe 
zusätzliche Einkünfte das „Fass zum 
Überlaufen bringen“.

Wer kann helfen?
Die landwirtschaftliche Krankenkas­
se erklärt die Vorschriften und be­
antwortet vorhandene Fragen gern. 
Dadurch werden rückwirkende Bei­
tragsforderungen vermieden. Ge­
meinsam kann auch geklärt werden, 
ob eine außerlandwirtschaftliche 
selbstständige Tätigkeit als „haupt­
beruflich“ zu werten ist und deshalb 
ohne Berücksichtigung der erzielten 
Einnahmen die Familienversiche­
rung ausschließt.� n
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Für Bauarbeiten ist grundsätz­
lich die Berufsgenossenschaft 

der Bauwirtschaft (BG Bau) zustän­
dig. Aber, keine Regel ohne Ausnah­
me: Eigenbauarbeiten an Gebäuden 
bzw. für Gebäude landwirtschaft­
licher Zweckbestimmung sind regel­
mäßig und unabhängig vom Umfang 
der Bauarbeiten und der Anzahl der 
zum Einsatz gekommenen eigenen 
Arbeitskräfte bei der landwirtschaft­
lichen Berufsgenossenschaft (LBG) 
versichert. Und das hat Vorteile für 
unsere Bäuerinnen und Bauern! Es ist 
aber wichtig, rechtzeitig, das heißt 
vor Baubeginn, eine Anfrage an die 
zuständige LBG zu richten, um den 
Versicherungsschutz im konkreten 
Einzelfall zu klären. Sollte die Prü­
fung ergeben, dass die Zuständigkeit 
der LBG doch nicht gegeben ist, so 
entfällt in diesen wenigen Fällen der 
Schutz der landwirtschaftlichen Un­
fallversicherung. Dann sollte eine 
freiwillige Versicherung bei der BG 
Bau oder eine private Unfallversiche­
rung abgeschlossen werden. 

Hilfe durch Fachkräfte
Werden Fachkräfte zu den Arbeiten 
herangezogen, so kommt eine Mit­

gut verSichert
bei bauarbeiten
Bauarbeiten in der Landwirtschaft haben gegen-
wärtig Konjunktur. Wer baut, muss – neben der
Finanzierung, dem Baufortschritt und der Bauqualität 
– auch auf den Versicherungsschutz achten.

versicherung im Rahmen der land­
wirtschaftlichen Unfallversicherung 
nur dann infrage, wenn sie beraten 
oder mithelfen. Die Verantwortung 
für die „Eigenbauarbeiten“ muss wei­
terhin beim landwirtschaftlichen Un­
ternehmer bleiben.

Vorteil
Besteht Versicherungsschutz bei der 
landwirtschaftlichen Berufsgenos­
senschaft, dann sind im Unterschied 
zu allen anderen Berufsgenossen­
schaften der Unternehmer und sein 
Ehegatte auch bei allen Tätigkeiten 
versichert, die im Zusammenhang 
mit der Baumaßnahme stehen. Ein 
nicht zu unterschätzender Vorteil!

Zweifelsfälle
Bei Arbeiten an Landarbeitshäusern, 
Werkswohnungen und Altenteils­
wohnungen tritt Versicherungsschutz 
nur dann ein, wenn zumindest ein 
Bewohner regelmäßig im landwirt­
schaftlichen Unternehmen beschäf­
tigt ist. Bei Abbrucharbeiten ist ent­
scheidend, dass anschließend ein 
landwirtschaftliches Gebäude errich­
tet wird. Kurzfristige, nicht gewerbs­
mäßige Arbeiten an Häusern, die 

Wohnzwecken dienen, stehen nicht 
in jedem Fall unter dem Schutz der 
landwirtschaftlichen Unfallversiche­
rung. Rechtzeitiger Klärungsbedarf 
besteht auch bei Bauarbeiten für so­
genannte Nebenunternehmen der 
Landwirtschaft (wie Ferien auf dem 
Bauernhof, Bauernhofcafé).
Darüber hinaus sind regionale Be­
sonderheiten zu beachten. Auch des­
halb ist es notwendig, sich vor Beginn 
der Bauarbeiten bei seiner landwirt­
schaftlichen Berufsgenossenschaft we­
gen des Versicherungsschutzes zu in­
formieren. 

Haftpflichtversicherung prüfen
Bei Bauarbeiten kommt es immer 
häufiger auch zu Ansprüchen Dritter 
gegenüber dem Landwirt bei Haft­
pflichtschäden. Deshalb ist unbedingt 
zu empfehlen, sich vor Baubeginn 
auch mit der Haftpflichtversicherung 
abzustimmen, weil die übliche ver­
tragliche Höchstsumme für Bauar­
beiten häufig überschritten wird.� n

Hohes Unfallrisiko

Jährlich werden über 3.000 Unfälle im Zusammenhang mit Bauarbeiten gemeldet. 
Die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft berät bei Bedarf auch vor Beginn 
der Baumaßnahme. Dabei ist auf die Umsetzung der staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften, des Arbeitsschutzgesetzes, der Baustellenverordnung sowie der 
Unfallverhütungsvorschriften zu achten. In einer Broschüre „Bauarbeiten“, die im 
Internet unter www.lsv.de/service/beratung abgerufen werden kann, wurden alle 
wichtigen Informationen zum Bauen zusammengestellt.



n � Rechtzeitig vor Baubeginn die Mitarbeiter der LBG ansprechen, um zu allen Fragen der 
Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes beraten zu werden. Die BG hilft gern.

n � Bereitstellung und bestimmungsgemäße Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung 
– wie Sicherheitsschuhen, Schutzhelm und -brille sowie Hand- und Gehörschutz – immer 
dann, wenn Gefahren für Sicherheit und Gesundheit nicht durch technische oder arbeitsor-
ganisatorische Maßnahmen begegnet werden kann.

n � Vor Baubeginn klären, ob im Erdboden elektrische Leitungen verlegt sind, die Personen 
gefährden können. Sicherheitsmängel an elektrischen Einrichtungen und Betriebsmitteln 
können lebensgefährlich sein.

n � Bei Bauarbeiten sind oft Arbeiten erforderlich, bei denen Absturzgefahr besteht. Alle 
erhöht liegenden Arbeitsplätze müssen über entsprechende Sicherungen gegen Absturz 
verfügen. Genaueres kann in der Broschüre „Bauarbeiten“ (auch im Internet unter 
www.lsv.de > Spitzenverband > Prävention > Sicherheit und Gesundheitsschutz > 
Bauarbeiten) nachgelesen werden.

Vor Baubeginn prüfen

Wer baut, muss neben der Finanzierung, dem Baufortschritt und der Qualität vieles 
im Auge behalten. Nicht vergessen werden dürfen die Vorschriften für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz sowie das staatliche Arbeitsschutzrecht, besonders die Bau-
stellenverordnung. Die nachfolgende – nicht vollständige – Checkliste soll schon vor 
Baubeginn helfen, den Überblick zu behalten.


